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Vorwort 

Die Bestimmung des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Abgabenordnung be-
steht aus nur wenigen Tatbestandsmerkmalen, die zudem noch weit 
gefaßt sind. 

Eine Vielzahl von Problemen ergibt sich, wenn man den Anwen-
dungsbereich der Vorschrift darstellt. Dieser kann nur hinreichend 
sicher herausgearbeitet werden, wenn insbesondere das Merkmal "Er-
eignis" im Hinblick auf den weiteren Wortlaut der Bestimmung und 
unter Heranziehung tragender Prinzipien des Steuerrechts restriktiv 
ausgelegt wird. Die sachgerechte Eingrenzung des Anwendungsberei-
ches setzt weiterhin voraus, das der Vorschrift zugrundeliegende Prinzip 
zu ergründen. Ein weiteres Problem liegt darin, daß sich in der Recht-
sprechung und in der Literatur Fallgruppen herausgebildet haben, bei 
denen die rechtlichen Grundlagen für eine Korrektur des jeweiligen 
Steuerbescheides nicht genannt werden bzw. umstritten sind. 

So versteht sich die vorliegende Arbeit in erster Linie als rechts-
dogmatische Arbeit. Die angestellten Überlegungen lassen sich immer 
wieder auf systemtragende Prinzipien des Steuerrechts zurückführen. 
Darüber hinaus ist der Versuch unternommen worden, den breit ge-
fächerten Anwendungsbereich der Bestimmung nach Fallgruppen zu 
ordnen. 

An dieser Stelle gilt Herrn Professor Dr. Klaus Tipke mein beson-
derer Dank dafür, daß er mich so freundlich als Doktorand annahm 
und diese Thematik mit ihren vielschichtigen Problemen an mich ver-
gab. Er begleitete die Entwicklung der Dissertation stets wohlwollend. 
In dem von ihm geleiteteten Doktorandenseminar konnte ich von den 
Teilnehmern fruchtbare Denkanstöße dankbar entgegennehmen. 

Darüber hinaus habe ich meinen Eltern dafür zu danken, daß sie mir 
- auf ihre Weise- die Möglichkeit zur Promotion geboten und mich 
in diesem Vorhaben fortwährend moralisch unterstützt haben. Für 
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dahingehenden wohltuenden Beistand, aber auch für das Verständnis 
für die durch die Promotion bedingten Einschränkungen des Privat-
lebens habe ich schließlich meiner Familie zu danken. 

Hemsbach, im Juni 1984 
Georg Dietmar Lauer 
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in Verbindung mit 
Juristische Arbeitsblätter 
Juristische Schulung 
Kammergericht 
Konkursordnung 
Kommentar 
Körperschaftsteuergesetz 
Leitsatz 
laut 
Monatsschrift für Deutsches Recht 
meines Erachtens 
mit weiteren Nennungen 
nicht 
niedersächsisch(er, es) 
Neue Juristische Wochenschrift 
Neue Wirtschaftsbriefe 
Oberfinanzdirektion 
Oberster Finanzgerichtshof 
oben genannt 
ohne Verfasser 
Rechtsspruch 
Reichsabgabenordnung 
Reichsfinanzhof 
Reichsgesetzblatt 
Amtliche Entscheidungssammlung des Reichsgerichts 
rechtskräftig 
Rechtsprechung 
Reichssteuerblatt 
Reichstag 
Randziffer 
Schuldrecht 
Spalte 
Steueranpassungsgesetz 
Steuerberater-Jahrbuch 
Steuerrechtsprechung in Karteiform 
Steuer und Wirtschaft 
Textziffer 
unten 
Überblick 
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UStG 
UStR 
VStG 
VVDStRL 

VwVfG 
WM 
WPg 
Ziff. 
ZPO 

Abkürzungsverzeichnis 

Umsatzsteuergesetz 
Umsatzsteuer-Rundschau 
Vermögensteuergesetz 
Veröffentlichungen der Vereinigung Deutscher Staats-
rechtslehrer 
Verwaltungsverfahrensgesetz 
Wertpapier-Mitteilungen 
Die Wirtschaftsprüfung 
Ziffer 
Zivilprozeßordnung 



Einleitung 

Die Vorschrift des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 A01 bestimmt, daß ein 
Steuerbescheid zu erlassen, aufzuheben oder zu ändern ist, soweit ein 
Ereignis eintritt, das steuerliche Wirkung für die Vergangenheit hat. 

Inhaltlich ist diese Regelung nicht neu. Bereits die RAO 19192 ent-
hielt in§ 214 Abs. 2 eine vergleichbare Vorschrift, die von der RAO 19313 

in § 225 Abs. 2 unverändert übernommen wurde. Danach war eine 
Steuerfestsetzung nachzuholen oder zu berichtigen, wenn ein Tat-
bestandsmerkmal, dessen Vorliegen das Gesetz für die Besteuerung 
fordert, nachträglich mit Wirkung für die Vergangenheit weggefallen 
ist. Als Beispiele führte die Bestimmung die Anfechtung einer letzt-
willigen Verfügung und die Erbschaftsannahme an. 

Unmittelbare Vorgänger des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO waren die 
§§ 4 Abs. 2, Abs. 3 Ziff. 2, 5 Abs. 5 StAnpG4 • § 4 Abs. 3 Ziff. 2 StAnpG 
sah vor, daß Steuerfestsetzungen und -feststellungen zurückzunehmen, 
zu ändern, nachzuholen und zuviel gezahlte Steuern zu erstatten sind, 
"wenn ein Merkmal, dessen Vorliegen das Gesetz für die Steuerschuld, 
die Steuerbefreiung, eine Ermäßigung oder für eine sonstige Steuer-
vergünstigung fordert, nachträglich mit Wirkung für die Vergangenheit 
weggefallen ist". 

Dies war der Grundtatbestand. Die gleichen Rechtsfolgen traten 
gemäß § 4 Abs. 2 StAnpG ein, wenn eine Bedingung eingetreten ist, 
"unter der die Steuerschuld, die Steuerbefreiung, die Steuerermäßigung 
oder die sonstige Steuervergünstigung wegfällt". § 5 Abs. 5 StAnpG 
enthielt eine Korrekturmöglichkeit für die Fälle, in denen die wirt-
schaftlichen Folgen besteuerter unwirksamer oder angefochtener Rechts-
geschäfte zurückgenommen wurden. 

Nach dem Willen des Gesetzgebers5 soll § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO 
die bisherigen Regelungen verallgemeinern. Mit dieser Vorschrift der 
Abgabenordnung beschäftigt sich die vorliegende Arbeit eingehend. 

1 Abgabenordnung (AO 1977) vom 16. 3. 1976, BGBI. 1976 I, S. 613. 
2 Reichsabgabenordnung 1919 vom 13. 12. 1919, RGBI. 1919 I, S. 1993. 
3 Reichsabgabenordnung 1931 vom 22. 5. 1931, RGBI. 1931 I, S. 161. 
4 Steueranpassungsgesetz vom 16. 10. 1934, RGBI. 1934 I, S. 925. 
5 BT Drucksache VI 1982, S. 155. 
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Ausgehend von der Frage nach dem Sinn und dem Zweck der Korrek-
turvorschriften behandelt das 1. Kapitel insbesondere die Gründe, wes-
halb die AO zwischen allgemeinen und besonderen Korrekturvorschriften 
unterscheidet. Die Frage nach der ratio legis des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
AO und die Aufzählung der allgemeinen Voraussetzungen für die An-
wendbarkeit der Norm stehen am Ende dieses Kapitels. 

Das 2. Kapitel befaßt sich mit dem Problem, ob die Vorschrift über-
haupt bei allen Steuerarten anwendbar ist. Umstritten ist nämlich, in-
wieweit Ereignisse mit steuerlicher Rückwirkung bei laufend veranlag-
ten Steuern denkbar sind. 

Im 3. Kapitel werden die Fallgruppen dargestellt, die den Anwen-
dungsbereich des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO bilden. Diese Fallgruppen 
gehören teilweise dem bürgerlich-rechtlichen Bereich an, teilweise haben 
sie sich in der steuerlichen Beratungspraxis und in der Finanzrecht-
sprechung herausgebildet und teilweise können sie dem Bereich des 
öffentlichen Rechts zugeordnet werden. 

Das 4. Kapitel befaßt sich überwiegend mit dem Verhältnis des§ 175 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO zu anderen Korrekturvorschriften. 

Das 5. Kapitel beendet die Arbeit mit der Zusammenfassung ihrer 
wesentlichen Ergebnisse. 



Erstes Kapitel 

§ 175 Ahs.1 Satz 1 Nr. 2 AO als Korrekturvorschrift 

A. Allgemeines zu den Korrekturvorschriften 

I. Terminologie 

Die AO enthält in den§§ 124, 129-132 und in den §§ 172-177, 207, 
280 Bestimmungen, die die Berichtigung, Aufhebung, Änderung, Rück-
nahme und den Widerruf von Verwaltungsakten und Steuerbescheiden 
betreffen. Zusammenfassend können diese Bestimmungen als Korrek-
turvorschriften1 bezeichnet werden. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO gehört 
dazu. 

Die Rechtsfolge der Norm besteht darin, daß ein Steuerbescheid 
zu erlassen, aufzuheben oder zu ändern ist, wenn die entsprechenden 
Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind. Wird ein Steuerbescheid auf-
gehoben, wird er insgesamt beseitigt2• Unter "Änderung" ist die partielle 
inhaltliche Abwandlung zu verstehen2• 

11. Sinn und Zweck der Korrekturvorschriften 

1. Durchbrechung der materiellen Bestandskraft 

"Aufhebung" und "Änderung" bewirken, daß der Verwaltungsakt 
oder der Steuerbescheid inhaltlich korrigiert wird. Ein Steuerverwal-
tungsakt oder ein Steuerbescheid wird im Zeitpunkt seiner Bekannt-
gabe mit dem bekanntgegebenen Inhalt wirksam (§ 124 Abs. 2 Sätze 1, 2 
AO). Bis zu diesem Zeitpunkt kommt dem entstehenden Verwaltungsakt 
lediglich verwaltungsinterne Bedeutung zu. Er kann deshalb noch jeder-
zeit korrigiert werden3• 

Ist der Verwaltungsakt einmal wirksam geworden, müssen die Be-
hörden und der Adressat den bekanntgegebenen Inhalt grundsätzlich 
gegen sich gelten lassen4• Nach§ 124 Abs. 2 AO bleibt der Verwaltungs-

1 Hein, BB 1978, S. 1768 ff.; Tipke, Steuerrecht, S. 506. 
2 Tipke, Steuerrecht, S. 506; Woerner I Grube, S. 2, 27. 
3 Sudau I LammeTding I Brauel (Lammerding), S. 426. 

2 Lauer 
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